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Frage Nummer 28 
mit der dazu eingegangenen Antwort der Staatsregierung 

 

Abgeordnete 
Katja 
Weitzel 
(SPD) 

Ich frage die Staatsregierung, welche Aufgaben umfasst die Po-
sition des Antisemitismusbeauftragten an den bayerischen 
Hochschulen abseits von der Funktion als Beschwerdestelle, in 
welchem Umfang sollen die Stellen bildungspolitische Präven-
tionsarbeit in Form von Workshops und Vorträgen leisten und 
mit welchem jährlichen Budget sind diese Stellen pro Hoch-
schule ausgestattet? 

Antwort des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst 

Die Beauftragten der Hochschulen gegen Antisemitismus sind in erster Linie An-
sprechpersonen für antisemitische Vorfälle und Beschwerden. Darüber hinaus de-
finieren die Hochschulen den Aufgabenbereich wie auch die Ausstattung der oder 
des Beauftragten gegen Antisemitismus im Rahmen der ihnen zugewiesenen Mittel 
eigenverantwortlich. Rechtsgrundlage für die Bestellung der Beauftragten ist aktuell 
Art. 25 Abs. 2 Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG).  

Das Staatsministerium beabsichtigt eine ausdrückliche Verankerung der Beauftrag-
ten im BayHIG. 

Die neu ernannten Beauftragten gegen Antisemitismus an den staatlichen bayeri-
schen Hochschulen wurden bereits am 30. September 2024 zu einem Vernetzungs-
treffen in das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst eingeladen. Eine um-
fassende Schulungsmaßnahme für den südbayerischen Bereich wurde am 11. Ok-
tober 2024 in München angeboten, eine weitere Schulungsmaßnahme für den Be-
reich Nordbayern steht an. 

 


